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I. Bekanntmachung über die 11. Sitzung des Ausschusses für 

Digitalisierung am Mittwoch, dem 05.10.2022, 17:00 Uhr, im Media:Tor, 
Maximilianstraße 8/9 

 
Tagesordnung 

 
A) Öffentliche Sitzung 

  
1.  Informationen zum Smart City Wettbewerb des Bundes 2022 

 
2.  Woche der Medienkompetenz – Medienanstalt Rheinland-Pfalz 2023 – 

Speyer als Eröffnungspartner 
 

3.  Nutzung von Apps im Katastrophenfall – Informationen durch die Feuerwehr 
Speyer 
 

4.  Update zum Stand der Digitalisierung bei den städtischen Schulen 
 

5.  Informationen zum Förderprogramm Rettungsfahrzeuge- und Busbe-  
schleunigung 
 

  
B) Nichtöffentliche Sitzung 

  
6.  Digitalisierungsangelegenheiten 
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II. Bekanntmachung über die 17. Sitzung des Ausschusses für Stadtklima, 

Umwelt und Nachhaltigkeit am Donnerstag, dem 06.10.2022, 17:00 Uhr, 
im Stadtratssitzungssaal, Rathaus, Maximilianstraße 12 

 
Tagesordnung 

 
A) Öffentliche Sitzung 

  
1.  Russenweiher - Sachstandsbericht;  

Anfrage der SWG-Stadtratsfraktion vom 01.06.2022 
 

2.  FCKW Schaden ehemaliges Siemensgelände - Sachstandsbericht;  
Anfrage der SWG-Stadtratsfraktion vom 01.06.2022 
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3.  Organisation des Revierdienstes im Forstbetrieb der Stadt Speyer;  
Anfrage der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 08.09.2022 
 

4.  Verwendung von belastetem Wegebaumaterial im Stadtwald Speyer; An-
frage der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 08.09.2022 
 

5.  Ausweisung von Staatswald – „Rumbum“ als Naturwaldreservat 
 

6.  Forstwirtschaftspläne 2023 für den Stadt- und Bürgerhospitalwald Speyer 
 

7.  Bebauungsplan „Bauschuttrecyclinganlage Speyer“ 
 

8.  Situation der Stadtbäume 2022/2023 
 

9.  Umgang mit invasiven Neophyten 
 

10.  Informationen zur Nachhaltigkeitsbefragung 
 

11.  Energiebericht 2021 
 

12.  Entwicklung einer Klima-Strategie für Speyer 
 

13.  Informationen der Verwaltung 
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III. Satzung der Stadt Speyer über den Schutz von Bäumen - 

Baumschutzsatzung - vom 26.09.2022 
 
Der Stadtrat der Stadt Speyer hat in seiner Sitzung am 22.09.2022 auf der 
Grundlage des § 24 der Gemeindeordnung (GemO), sowie § 29 Abs. 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Lan-
desnaturschutzgesetzes (LNatSchG) folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 Geltungsbereich, Schutzzweck 

 

(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das gesamte Gebiet der Stadt 
Speyer. 

(2) Die Satzung gilt nicht für 

a. Wald im Sinne des Bundeswald- und Landeswaldgesetzes Rheinland-
Pfalz, 

b. Bäume in Baumschulen und Gärtnereien sowie Obstbaumplantagen, 
wenn sie Erwerbszwecken dienen. 

(3) Der Schutz der Bäume erfolgt mit dem Ziel, sie zu erhalten, weil sie: 

 das Orts- und Landschaftsbild beleben und gliedern, 

 zur Verbesserung der Lebensqualität und des Kleinklimas beitragen, 

 die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes fördern und sichern, 

 der Luftreinhaltung dienen und 

 vielfältige Lebensräume und Zonen für Ruhe und Erholung darstellen. 

(4) Sonstige gesetzliche und in Verordnungen geregelte Schutzbestimmungen, 
insbesondere solche des Naturschutzrechts, sowie Festsetzungen in Be-
bauungsplänen, werden von dieser Satzung nicht berührt. 
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§ 2 Schutzgegenstand 
 

(1) Geschützt sind: 

a. Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm (D = ca. 25 
cm) 

b. Bäume im Bereich öffentlicher Straßen und Grünflächen ab einem 
Stammumfang von 60 cm, 

c. mehrstämmig ausgebildete Bäume, wenn die Summe der Stammum-
fänge mindestens 80 cm beträgt oder ein Stamm einen Mindestumfang 
von 40 cm aufweist, 

d. Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 60 cm, wenn sie in 
einer Gruppe von mindestens fünf Bäumen so zusammenstehen, dass 
sich die Kronenbereiche berühren, 

e. Ersatzpflanzungen nach § 8 dieser Satzung, unabhängig vom Stamm-
umfang. 

Grundsätzlich wird der Stammumfang in einer Höhe von 1 m über dem Erd-
boden gemessen. Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, ist der 
Stammumfang unmittelbar darunter maßgebend. 

(2) Die Schutzbestimmungen des Absatz 1 gelten nicht für Fichten (Picea 
spec.), Douglasien (Pseudotsuga spec.), Lebensbäume (Thuja spec.), 
Scheinzypressen (Chamaecyparis spec.), Robinien (Robinia spec.) mit ei-
nem Stammumfang von weniger als 120 cm und für invasive Neophyten, 
wie z.B. Götterbäume (Ailanthus spec.). 

 

§ 3 Verbotene Handlungen 
 

(1) Es ist verboten, geschützte Bäume zu entfernen, zu zerstören, zu beschä-
digen oder ihren Aufbau/Habitus wesentlich zu verändern. Eine wesentliche 
Veränderung des Aufbaus liegt vor, wenn an geschützten Bäumen Eingriffe 
vorgenommen werden, die das charakteristische Aussehen erheblich ver-
ändern oder das weitere Wachstum beeinträchtigen können. 

(2) Verboten sind auch Maßnahmen und Handlungen im Wurzel-, Stamm- o-
der Kronenbereich geschützter Bäume, die zur Schädigung oder zum Ab-
sterben des Baumes führen können. Verboten ist insbesondere: 

a. das Kappen von Bäumen bzw. starke Rückschnitte von Kronenteilen, 
sofern diese nicht aus Gründen der Pflege bzw. Verkehrssicherung er-
forderlich sind, 

b. den Wurzel- bzw. Kronenbereich mit einer wasserundurchlässigen De-
cke (z.B. Asphalt, Beton, geschlossene Pflasterdecke) zu befestigen, 

c. unter dem Traufbereich bzw. Kronenrand zuzüglich 1,5 m nach allen 
Seiten Abgrabungen, Ausschachtungen (z.B. durch Ausheben von 
Gräben), Aufschüttungen oder Verdichtungen vorzunehmen, 

d. Salze, Säuren, Öle, Laugen oder Farben zu lagern, auszuschütten o-
der auszugießen, 

e. Gase und andere schädliche Stoffe aus Leitungen freizusetzen, 

f. Unkrautvernichtungsmittel (Herbizide), soweit sie nicht für die Anwen-
dung unter Gehölzen zugelassen sind, auszubringen, 

g. Streusalze - soweit nicht durch die Vorschriften zur Aufrechterhaltung 
der Verkehrssicherheit im Winter etwas Anderes bestimmt ist – auszu-
bringen, 
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h. Gegenstände (z.B. Bänke, Schilder, Plakate) unsachgemäß aufzustel-
len oder anzubringen und Fundamente in den Wurzelbereich einzufüh-
ren, 

i. Grundwasserabsenkungen oder -anstauungen im Zuge von Baumaß-
nahmen. 

(3) Nicht unter die Verbote des Abs. 1 und 2 fallen fachgerechte Pflege- und 
Erhaltungsmaßnahmen, insbesondere: 

a. die Beseitigung abgestorbener Äste, 

b. der Behandlung von Wunden, 

c. die Beseitigung von Krankheitsherden, 

d. die Belüftung und Bewässerung des Wurzelwerkes, 

e. die Herstellung des Lichtraumprofils an Straßen sowie der Schnitt an 
Formgehölzen. 

(4) Nicht verboten sind Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit 
bzw. Abwehr einer Gefahr für Personen und/oder zur Vermeidung bedeu-
tender Sachschäden. Sie sind mit Bild und Text zu dokumentieren und 
der Stadt unverzüglich anzuzeigen. 

 

§ 4 Schutz- und Pflegemaßnahmen 
 

(1) Die Verpflichtung der Grundstückseigentümer/-Eigentümerinnen oder Nut-
zungsberechtigter, Bäume in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, 
bleibt unberührt. Sie haben die auf ihren Grundstücken stehenden Bäume 
insbesondere zu erhalten, zu pflegen und schädigende Einwirkungen auf 
die geschützten Objekte zu unterlassen. Entstandene Schäden sind fach-
gerecht zu sanieren. Die Stadt Speyer kann den Eigentümer/die Eigentü-
merin, im Einzelfall auch den Nutzungsberechtigten verpflichten, bestimmte 
Erhaltungs-, Pflege- und Schutzmaßnahmen an den geschützten Bäumen 
durchzuführen, soweit dadurch die Nutzung des Grundstücks nicht unzu-
mutbar eingeschränkt wird. 

(2) Besonders bei der Ausführung von Erdarbeiten oder Baumaßnahmen sind 
die Vorschriften der „DIN18920 – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ in der jeweils geltenden Fas-
sung zu beachten. 

(3) Die Stadt Speyer kann den Eigentümer/die Eigentümerin oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten verpflichten, die Durchführung bestimmter Erhal-
tungs-, Pflege- und Schutzmaßnahmen an den geschützten Bäumen zu 
dulden, soweit dadurch die Nutzung des Grundstückes nicht unzumutbar 
eingeschränkt wird. 

Die Kosten der Maßnahmen können dem Eigentümer/die Eigentümerin auf-
erlegt werden, wenn er sich weigert, die Maßnahmen nach Abs. 1 selbst 
durchzuführen, obwohl sie ihm zumutbar sind. 

 

§ 5 Ausnahmen 
 

(1) Die Stadt Speyer kann auf Antrag Ausnahmen von den Verboten des § 3 
zulassen, wenn das Verbot 

a. zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Ausnahmen 
mit den öffentlichen Interessen, insbesondere dem Zweck der Schutz-
ausweisung, vereinbar ist oder 
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b. bedingt, dass eine nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
zulässige Nutzung des Grundstücks sonst nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Beschränkungen verwirklicht werden kann. Eine Befreiung 
kann auch aus Gründen des allgemeinen Wohls erfolgen. 

(2) Eine Ausnahme ist zuzulassen, wenn 

a. die Eigentümerin/der Eigentümer eines Grundstückes aufgrund von 
Vorschriften des öffentlichen Rechts verpflichtet ist, geschützte Bäume 
zu entfernen oder ihren Aufbau wesentlich zu verändern und er sich 
nicht in anderer zumutbarer Weise von dieser Verpflichtung befreien 
kann, 

b. eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung sonst 
nicht oder nur unter wesentlichen Beschränkungen verwirklicht werden 
kann, 

c. geschützte Bäume die Einwirkung von Licht und Sonne auf Fenster un-
zumutbar beeinträchtigen; eine unzumutbare Beeinträchtigung liegt 
vor, wenn Fenster so beschattet werden, dass dahinterliegende Wohn-
räume während des Tages nur mit künstlichem Licht benutzt werden 
können, sie aber ohne die Einwirkung der betroffenen Bäume im Rah-
men der gewöhnlichen Zweckbestimmung ohne künstliches Licht nutz-
bar wären, 

d. der geschützte Baum nachweisbar krank und die Erhaltung auch unter 
Berücksichtigung des öffentlichen Interesses mit zumutbarem Aufwand 
nicht möglich ist, 

e. überwiegende, auf andere Weise nicht zu verwirklichende öffentliche 
Interessen es dringend erfordern. 

 
§ 6 Antragstellung und Genehmigungsverfahren 

 

(1) Ausnahmen sind bei der Stadt Speyer schriftlich mit Begründung zu bean-
tragen. Dem Antrag ist ein Bestandsplan beizufügen, aus dem die auf dem 
Grundstück befindlichen geschützten Bäume nach Standort, Art, Höhe und 
Stammumfang ersichtlich sind. 

(2) Die Entscheidung über einen Ausnahmeantrag ist schriftlich zu erteilen. Sie 
kann mit Nebenbestimmungen, insbesondere einem Widerrufsvorbehalt 
verbunden werden. 

(3) Die Genehmigung ist auf zwei Jahre nach der Bekanntmachung befristet. 
Auf Antrag kann die Frist um jeweils ein Jahr verlängert werden. 

 

§ 7 Verfahren bei Bauvorhaben 
 

(1) Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung eine Bauge-
nehmigung beantragt, so sind in einem Bestandsplan die auf dem Grund-
stück stehenden Bäume mit Standort, Baumart, Stammumfang und Kro-
nendurchmesser einzutragen und unverzüglich unter Hinweis auf die beab-
sichtigte Baumaßnahme der zuständigen Baubehörde zuzuleiten. Gleiches 
gilt für alle geschützten Bäume, die auf Nachbargrundstücken und im öf-
fentlichen Raum stehen und von der geplanten Baumaßnahme betroffen 
sind. Eine Betroffenheit im Sinne des Satz 2 liegt insbesondere dann vor, 
wenn Bauarbeiten in einem Bereich innerhalb des Baumkronendurchmes-
sers zzgl. 1,50 m durchgeführt werden müssen und somit auf das Wurzel-
werk des Baumes einwirken können. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Bauvoranfragen. 
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§ 8 Ersatzpflanzung 
 

(1) Im Falle einer Ausnahme nach § 5 ist die Antragstellerin oder der Antrag-
steller zu einem ökologischen Ausgleich durch Pflanzung von Ersatzbäu-
men verpflichtet. 

(2) Wird für die Beseitigung eines geschützten Baumes eine Ausnahme nach § 
5 erteilt, ist die Antragstellerin oder der Antragsteller zur Ersatzpflanzung 
wie folgt verpflichtet: 

a. beträgt der Stammumfang des entfernten Baumes bis 120 cm, ist ein 
Ersatzbaum mit einem Stammumfang von 18-20 cm nachzupflanzen. 

b. beträgt der Stammumfang des entfernten Baumes mehr als 120 cm, ist 
für jeden zusätzlichen angefangenen Stammumfang von 50 cm ein zu-
sätzlicher Baum der unter Absatz (2) a genannten Stärke zu pflanzen. 

(3) Im Rahmen der Ermessensausübung im Einzelfall prüft die Untere Natur-
schutzbehörde, ob Anhaltspunkte vorliegen, die ein Abweichen vom Regel-
fall rechtfertigen. Von der Verpflichtung zur Ersatzpflanzung nach Absatz 1 
ist im Einzelfall abzusehen, wenn sich die Verpflichtung als unangemessen 
oder unzumutbar erweist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Baum auf-
grund seines Alters, Zustandes oder Standortes die in § 1 genannten 
Schutzzwecke nicht mehr erfüllt oder von dem Baum Gefahren ausgehen 
oder der Baum krank ist. Es können im Einzelfall auch geringfügigere oder 
zusätzliche Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichszahlungen im Vergleich 
zum Regelfall festgesetzt werden. Dies ist insbesondere von der über- oder 
unterdurchschnittlichen ökologischen Qualität der betroffenen Baumart ab-
hängig. 

(4) Die Verpflichtung zur Ersatzpflanzung gilt erst dann als erfüllt, wenn die 
Gehölze angewachsen sind. Sie sind dauerhaft zu unterhalten und unterlie-
gen sofort dem Schutz dieser Satzung. 

 
 

§ 9 Ausgleichszahlung 
 

(1) Sofern die Antragstellerin oder der Antragsteller Ersatzpflanzungen auf ih-
rem / seinem Grundstück nicht von vollem Umfang durchführen kann und 
nicht über andere Grundstücke im Geltungsbereich verfügt, wo dieses 
möglich ist, ist eine Ausgleichszahlung an die Stadt Speyer zu entrichten. 
Die Höhe der Ausgleichszahlung bemisst sich nach dem Wert des Baumes 
einer anerkannten BdB- Baumschule mit dem unter § 8 (2) a genannten 
Mindestumfang, mit dem ansonsten eine Ersatzpflanzung erfolgen müsste, 
zuzüglich einer Pflanzkostenpauschale von 30 % des Nettoerwerbspreises. 
Die Stadt Speyer verwendet eingenommene Ausgleichszahlungen zweck-
gebunden für Gehölzpflanzungen. 

(2) § 8 Abs. 3 ist auf Ausgleichszahlungen entsprechend anwendbar. 

 

§ 10 Folgenbeseitigung 
 

(1) Hat die Eigentümerin oder der Eigentümer entgegen den Verboten des § 3 
ohne Ausnahmegenehmigung nach § 5 einen geschützten Baum entfernt 
oder zerstört, so ist er zur Ersatzpflanzung oder zur Leistung eines Aus-
gleichs nach § 9 verpflichtet. 

(2) Hat die Eigentümerin oder der Eigentümer entgegen den Verboten des § 3 
ohne eine Ausnahme nach § 5 einen geschützten Baum geschädigt oder 
seinen Aufbau wesentlich verändert, ist er verpflichtet, die Schäden oder 
Veränderungen zu beseitigen oder zu mildern, soweit dies möglich ist. An-
derenfalls ist er zu einer Ersatzpflanzung oder zur Leistung eines Aus-
gleichs nach § 9 verpflichtet. 
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(3) Hat ein Dritter/eine Dritte einen geschützten Baum entfernt, zerstört oder 
geschädigt, so ist der Eigentümer/die Eigentümerin zur Folgebeseitigung 
nach den Absätzen 1 und 2 bis zur Höhe seines Ersatzanspruchs gegen-
über dem Dritten verpflichtet. Er kann sich hiervon befreien, wenn er ge-
genüber der Stadt Speyer die Abtretung seines Ersatzanspruchs erklärt. 

 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 37 Abs. 1 Nr. 2 LNatSchG handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

a. entgegen den Verboten des § 3 dieser Satzung geschützte Bäume be-
seitigt, zerstört, beschädigt oder verändert, ohne im Besitz der erfor-
derlichen Ausnahmegenehmigung zu sein, 

b. der Anzeigepflicht nach § 3 Abs. 4 Satz 2, § 6 Abs. 1, § 7 dieser Sat-
zung nicht nachkommt oder falsche oder unvollständige Angaben über 
geschützte Bäume macht, 

c. entgegen § 4 auferlegte Erhaltungs-, Pflege- oder Schutzmaßnahmen 
nicht erfüllt, 

d. nach § 8 keine Ersatzpflanzungen durchführt und unterhält und/oder 
keine Ausgleichszahlungen nach § 9 entrichtet oder 

e. einer Aufforderung zur Folgenbeseitigung gem. § 10 nicht nachkommt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 37 Abs. 3 LNatSchG mit einer Geld-
buße bis zu 50.000, -- € geahndet werden, soweit die Zuwiderhandlung 
nicht durch Bundes- oder Landesrecht mit Strafe bedroht ist. 

 

§ 12 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt zum 01.10.2022 in Kraft. 
 
 
 
Speyer, den 26.09.2022 
gez. Stefanie Seiler 
Oberbürgermeisterin 
 
 
Hinweis: 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen 
gelten. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung, 
die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, oder 

 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet 

 

oder 
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jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ge-
meindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 
 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
 

 
Anlage: Bußgeldkatalog 
der Stadt Speyer zu § 11 der Satzung der Stadt Speyer über den Schutz von 
Bäumen (Baumschutzsatzung) 

 
Die Stadt Speyer ahndet Verstöße gegen die Baumschutzsatzung gemäß § 11 
mit Verwarn-/ Bußgeldern. Je Zuwiderhandlung ist eine Höhe bis 20.000 EUR 
vorgesehen. Zur Bemessung der Höhe des konkreten Verwarn/Bußgeldes die-
nen die in nachfolgender Tabelle aufgeführten Regelsätze: 

 Bei Bußgeldern wird eine vorsätzliche Ordnungswidrigkeit zugrunde ge-

legt. 

 Wird eine Ordnungswidrigkeit fahrlässig begangen, ist ein angemessener 

Abschlag (bis zu 50 %) vom Regelsatz möglich. 

 Wiederholungsfälle können mit angemessenen Zuschlägen zu den Re-

gelsätzen belegt werden. 

 Geringfügige Zuwiderhandlungen können mit einer mündlichen/schriftli-
chen Verwarnung und einem Verwarngeld in Höhe von 100 EUR belegt 
werden. 

 

Zuwiderhandlung 
 

Bußgeld 

Ungenehmigtes Entfernen bzw. Zerstören eines 
Baumes gem. § 3 
 

 
2.000 bis 20.000 EUR 

Beschädigen oder wesentliches Verändern eines 
Baumes gem. § 3 
 

 
500 bis 10.000 EUR 

Unterlassen der Umsetzung angeordneter Erhal-
tungs-, Pflege- und Schutzmaßnahmen gem. § 4 
 

 
500 bis 2.000 EUR 

Nichtdulden/Verweigerung angeordneter Erhal-
tungs-, Pflege- und Schutzmaßnahmen gem. § 4 
 

 
250 bis 2.000 EUR 

Unterlassung der Anzeigepflicht gem.§ 3 Abs. 4 
Satz 2, § 6 Abs. 1, § 7 oder Übermittlung falscher, 
bzw. unvollständiger Angaben über geschützte 
Bäume 
 

 
50 bis 2.000 EUR 

Unterlassung einer Ersatzpflanzung, bzw. man-
gelnde Unterhaltung einer Ersatzpflanzung gem. 
§ 8 und /oder Nichtentrichtung einer Ausgleichs-
zahlung gem. § 9 
 

 
250 bis 2.000 EUR 

Nichtumsetzung einer Aufforderung zur Folgebe-
seitigung gem. § 10 
 

 
250 bis 2.000 EUR 

                                

 FB 2-250 
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Verbraucherberatung 
Bahnhofstraße 1 

67059 Ludwigshafen 
Pressestelle 06131/28 48 85 

Telefax 06131/28 48 66 
energie@vz-rlp.de 

www.verbraucherzentrale-rlp.de 

 
 
IV. Energieberatung der Verbraucherzentrale RLP 
 Kellerdecke: Eine Dämmung lohnt sich häufig  
 
Ist die Decke eines unbeheizten Kellers nicht gedämmt, gibt das Erdgeschoss 
permanent Wärme über den Fußboden ab. Das ist noch bei vielen älteren Häu-
sern der Fall und zeigt sich an erhöhten Heizkosten und Fußkälte im Erdge-
schoss.  
 
Dabei ist die Dämmung der Kellerdecke eine der wirtschaftlichsten Energiespar-
maßnahmen, da die Materialkosten vergleichsweise niedrig ausfallen. Bei der 
Beauftragung eines Fachbetriebes erhöhen sich die Kosten entsprechend.  
Wer sich selbst an der Dämmung versuchen will, arbeitet am besten mit fertigen 
Kellerdecken-Dämmplatten, die von unten an die Decke geklebt oder gedübelt 
werden. Verlaufen an der Kellerdecke Installationen, werden mehrere Dämmplat-
ten verwendet und schichtweise aufgebracht, so dass die Rohre in die Dämmung 
eingearbeitet werden können. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Kellerräume 
hoch genug sind und dass keine Fenster oder Türen dicht unterhalb der Decke 
anschließen. Unebene Kellerdecken benötigen eine Unterkonstruktion, auf der 
das Material angebracht wird. Dabei sollten Fugen und Anschlüsse luftdicht ver-
schlossen werden, damit sich die Dämmwirkung nicht verringert. Nach dem Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG) darf der Wärmeverlust der gedämmten Kellerdecke 
einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Dazu sollten die Dämmplatten meist 
eine Dicke von 10 bis 12 Zentimetern haben abhängig von der Dämmwirkung 
des Materials. Wird noch besser gedämmt und die Dämmung von einem Fachbe-
trieb durchgeführt, können staatliche Zuschüsse beantragt werden. 
 
Zu den Details der Kellerdämmung und zu allen Fragen des Energiesparens im 
Alt- und Neubau berät der unabhängige Energieberater der Verbraucherzentrale 
nach Terminvereinbarung. 
 
 
Die nächsten Beratungstermine finden am Dienstag, den 17.01.2023 von  
16.00 bis 20.30 Uhr in Speyer statt.  
 
 
Die Beratung ist kostenfrei. Sie findet telefonisch und an einigen Bera-
tungsorten auch wieder persönlich statt. Weitere Informationen und einen 
Termin erhalten Verbraucher/innen unter 0800 60 75 600 (kostenfrei) sowie 
unter energie@vz-rlp.de. 
 
 
Für weitere Informationen: 
Energietelefon Rheinland-Pfalz: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei) 
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, 
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. 

 
Verbraucherzentrale RLP / FB 1-110 

_______________________________________________ 
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Behördenrufnummer 115 
 
Kennen Sie schon unser Serviceangebot der einheitlichen  
Behördenrufnummer 115? 
 

Unter der Telefonnummer 115 erhalten Sie (zum Ortstarif) zu Standardfragen wie 
Ansprechpartner/-innen, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten, erforderlichen Unterla-
gen, eventuellen Gebühren etc. von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
115-Servicezentrums der MRN von Montag bis Freitag, durchgängig von 8:00 bis 
18:00 Uhr, kompetente Auskunft. 
 

Probieren Sie es doch einfach einmal aus! 
FB 1-110 

_______________________________________________ 
 
Stadtverwaltung Speyer, 30.09.2022  
 

 

Stefanie Seiler 

Oberbürgermeisterin 

 

 

 
 
 

Bezugsnachweis:  Das Amtsblatt der Stadt Speyer für öffentliche Bekanntmachungen erscheint grundsätzlich 
wöchentlich freitags und ist im Abonnement oder als Einzelnummer beziehbar bei der  

Stadtverwaltung Speyer  zu einem Unkostenbeitrag von: 0,75 € (Jahresabo 61,00 €) 
Abteilung Hauptverwaltung je Ausgabe bei Lieferung frei Haus. 
Maximilianstraße 100 Kostenlose Abgabe an Selbstabholende und im Internet 
67346 Speyer unter der Adresse: www.speyer.de/de/rathaus/amtsblatt 


